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Wahl des Ortsfeuerwehrkommandanten der FF Wernberg

KUNDMACHUNG

Über die Wahl des Ortsfeuerwehrkommandanten der Ortsfeuerwehr Wernberg

Aufgrund der §§ 57, 58 und 59 des Kärntner Feuerwehrgesetzes (K-FWG) 2021, LGBl. Nr. 
32/2021, in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit der Wahlordnung des Kärntner 
Landesfeuerwehrverbandes vom 01.06.2022 sowie der Kundmachung der Bürgermeisterin 
vom 03. November 2025 über die Festsetzung des Wahltages wird die Liste der 
Wahlberechtigten und ein Verzeichnis jener Mitglieder, die die Voraussetzungen für die 
Wählbarkeit zum Ortsfeuerwehrkommandanten besitzen, zur Einsicht aufgelegt. 

Nachstehende Mitglieder der Ortsfeuerwehr Wernberg sind zum Kommandanten wählbar:

1. Günther Brüggler
2. Manuel Brüggler
3. Christoph Daniel Brüggler-Belohuby
4. Rudolf Fruhmann
5. Gerhard Alois Haas
6. Hans-Martin Jauernig
7. Tobias Philipp Knappitsch
8. Markus Kopeinig
9. Stefan Kunstl
10. Franz Xaver Liposchek
11. Hannes Liposchek
12. Christoph Marcell
13. Christian Müllner
14. Lukas Obereder
15. Peter Reichmann
16. Georg Scherzer
17. Markus Spitzer
18. Martin Unterüberbacher

Kontaktdaten

SB: Bgm. Doris Liposchek
Abt:
Tel: +43 4252/3000-20
Mail: doris.liposchek@ktn.gde.at
Aktenzahl: 163/2025
Datum: 03.11.2025
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Die Liste der Wahlberechtigten für die am 3. Dezember 2025 stattfindende Wahl des 
Ortsfeuerwehrkommandanten liegt vom 3. November 2025 bis einschließlich 17.November 
2025 im Gemeindeamt Wernberg während der Amtsstunden zur Einsicht auf.

Innerhalb dieser Einsichtsfrist kann jede bzw. jede ausübende Angehörige der Freiwilligen 
Feuerwehr Wernberg in diese Liste Einsicht nehmen und wegen der Aufnahme vermeintlich 
nicht Wahlberechtigter oder der Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter schriftlich, 
unter Angabe ihres bzw. seines Namens und Anschrift Einspruch erheben. Einsprüche 
müssen noch vor Ablauf der Einspruchsfrist, d.i. bis zum 17. November 2025, 16.00 Uhr 
beim Gemeindeamt Wernberg eingebracht werden. 

Die Bürgermeisterin

Doris Liposchek

Angeschlagen am:03.11.2025

Abgenommen am: ……………
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